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Nentershausen,
16. Juni 2010 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Straßenreinigung in der Gemeinde Nentershausen

Die Gemeinde Nentershausen hat durch Satzung vom 12.12.73 die Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen nach § 10 Abs. 1-3 des Hess. Straßengesetzes auf die Eigentümer und Besitzer der durch öffentliche Straßen erschlossenen bebauten oder unbebauten Grundstücke übertragen.

Die durch diese Satzung verpflichteten Grundstückseigentümer, Wohnungseigentümer, Nießbraucher sowie sonstige zur Nutzung des Grundstückes Berechtigte haben die Fahrbahn, Standspuren Parkplätze, Straßenrinnen mit den Einflussöffnungen der Straßenkanäle, Gehwege und Böschungen nach den Bestimmungen dieser Satzung zu reinigen. Zum Umfang der allgemeinen Straßenreinigungspflicht (§ 6 der Satzung) gehört u. a. auch die Beseitigung von Gras, Unkraut, Laub, Kehricht, Schlamm, Moos und sonstigem Unrat aller Art.

Im Interesse einer Gleichbehandlung aller Bürger und auch hinsichtlich der Wahrung eines sauberen und geordneten Ortsbildes müssen wir auf die Durchsetzung der Straßenreinigungssatzung dringen.

Es sei darauf hingewiesen, dass nach § 13 der Straßenreinigungssatzung die Gemeinde Geldbußen bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der Satzung erheben kann.

Von dieser Maßnahme sollte jedoch nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden, da wir davon ausgehen, dass jeder zur Straßenreinigung Verpflichtete im Rahmen einer dörflichen Gemeinschaft seinen Verpflichtungen nachkommen wird.

Hilmes

(Bürgermeister)
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Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Nentershausen, Weißenhasel, Süß, Bauhaus, Dens und Mönchhosbach.
Geschäftszeiten: Mo - Mi 7.30 - 12.30 Uhr / 13.15 - 16.30 Uhr, Do 7.30 - 12.30 Uhr / 13.15 - 17.30 Uhr, Fr
7.30 - 13.00 Uhr
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